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Sicherstellung der pflegerischen Versorgung vor dem Hintergrund der
Verbreitung des Corona- Virus

Umgang mit den Regelungen des Thüringer Wohn- und Teilhabegeset-
zes bei Eintreten besonderer Situationen
-Er lass-

Nicht durch das Gesundheitsamt geregelt wird die Aufrechterhaltung der pfle-
gerischen Versorgung. Hier greifen die Regelungen des Wohn- und Teilhabe-
gesetzes.
Danach ist bei stationären Einrichtungen und bei ambulanten Diensten, die
ihre Dienstleistungen in Wohngemeinschaften erbringen, in erster Linie der
Leistungsanbieter dafür verantwortlich, dass angebotsbezogen die notwendi-
gen personellen und baulichen Voraussetzungen vorhanden sind und die leis-
tungsrechtlichen Vereinbarungen erfüllt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht auszuschließen, dass zukünftig Situationen
eintreten können, in denen mit Auswirkungen auf die pflegerische Versorgung
zu rechnen ist. Um in diesen Fällen zeitaufwändige innerbehördliche Abstim-
mungsprozesse zu vermeiden und schnelles, der dann akuten Situation an-
gepasstes Handeln durch Sie zu ermöglichen, weise ich vorsorglich bereits
jetzt - zeitlich befristet bis zu einer Aufhebung dieses Er lasses - an:

Sofern in einer Einrichtung der stationären Dauerpflege durch vermehrte Er-
krankungen des Personals bzw. eine Reduzierung des Personals durch an-
geordnete Quarantänemaßnahmen in einzelnen Pflegeeinrichtungen die in §
9 ThürWTG bestimmten Anforderungen an den Betrieb einer stationären Ein-
richtung (Fachkraftquote, Personal laut Leistungsvereinbarung) auch durch
Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten (u.a. Einsatz von Leiharbeitneh-
mern, Berufung auf das Vorliegen einer Ausnahme gem. § 14 Abs. 1 ArbZG,
Abordnung von Personal aus anderen Einrichtungen desselben Trägers, Un-
terstützung durch andere Pflegeeinrichtungen) nicht mehr eingehalten werden
können gilt Folgendes:
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1. Für die Dauer dieser einrichtungsindividuell festzustellenden Notsitua-
tion sind die personellen Anforderungen des § 9 ThürWTG durch die
Heimaufsicht auszusetzen. Die Einrichtungen passen in eigener Ver-
antwortung die bestehenden Notfallpläne an die aktuelle Situation an.
Dabei kann es in Einzelfällen zu Abweichungen in der Fachkraftquote
kommen. So llte die Versorgung der betroffenen Personen gefährdet
sein, gilt ein Aufnahmestopp für die betroffene Einrichtung, von dem
nur in besonderen Einzelfällen in Abstimmung mit der Heimaufsicht
und dem Gesundheitsamt abgewichen werden dad (z.B. zur Siche-
rung der örtlichen Versorgungssituation).

2. Soweit die pflegerische Versorgung mit dem noch vorhandenen Per-
sonal nicht mehr aufrechterhalten werden kann, sind in Abstimmung
mit den Leistungserbringern Personalpools zur gegenseitigen Unter-
stützung zu bilden.

3. Bei Einrichtungen, die Personal an andere Einrichtungen abstellen, um
dort Notsituationen zu lindern, kann die Fachkraftquote für die Dauer
der Unterstützung auf bis zu 40% gesenkt werden, sofern keine Ge-
fährdung der pflegerischen Versorgung in der abgebenden Einrichtung
auftritt.

Die Heimaufsicht ist bei der Vornahme von Maßnahmen nach den Nummern
1-3 unverzüglich durch die Einrichtung zu informieren.
Die zuständigen Gesundheitsbehörden sind zeitgleich zu informieren.

rewndlidhen Grüßen

eike Werner

Seite 2 von 2


